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(2) Wer zur Durchführung des Verbrechens Publikations
organe oder Einrichtungen benutzt, die einen Kampf gegen 
die Deutsche Demokratische Republik führen, oder das Ver
brechen im Aufträge derartiger Einrichtungen oder planmäßig 
durchführt, wird mit Freiheitsstrafe von zwei bis zu zehn 
Jahren bestraft.

(3) Im Fall des Absatzes 1 Ziffer 3 ist der Versuch, in allen 
anderen Fällen sind Vorbereitung und Versuch strafbar.

1. Im  System der subversiven Tätigkeit und der auf die DDR konzen
trierten , v erstä rk t und m it raffin ierteren  M ethoden betriebenen

ideologischen Diversion ha t die staatsfeindliche Hetze besondere Bedeu
tung. Sie bezweckt die in ternationale Diffamierung der DDR m it dem 
Ziel, sie vor allem  von den sozialistischen S taaten  zu isolieren und die 
Einheit des sozialistischen Lagers zu untergraben. Durch die staatsfeind
liche Hetze sollen die Entw icklung der sozialistischen M enschengemein
schaft in der DDR gehemmt, die politisch-moralische Festigkeit unserer 
B ürger zersetzt und der Einfluß des Gegners verstä rk t werden.

Dadurch sollen Positionen fü r die Schaffung bzw. E rw eiterung geg
nerischer S tü tzpunkte verstä rk t und die Einflüsse der im perialistischen 
Dekadenz und U nkultur (zugleich wesentliche Quellen der K rim inalität) 
genährt werden.

Die staatsfeindliche Hetze gegen die DDR ist nicht zuletzt ein wichtiges 
Instrum ent, um die B ürger der westdeutschen Bundesrepublik zur A kti
v itä t gegen die DDR zu m anipulieren und von ihrem  K am pf gegen das 
eigene aggressive und reak tionäre Regime fernzuhalten.

Der Tatbestand dient der Bekäm pfung gegnerischer K räfte bzw. von 
Personen, die un te r dem Einfluß feindlicher A genturen handeln. Die im 
T atbestand beschriebenen M ethoden en thalten  eine prinzipielle A bgren
zung zwischen staatsfeindlicher Hetze, antisozialistischen Bekundungen 
und strafrechtlich nicht relevantem  „dum mem G erede“ .

Der dem Staatsverbrechen wesenseigenen Zielrichtung der Schädigung 
der sozialistischen S taats- und G esellschaftsordnung w ird eine fü r  die 
staatsfeindliche Hetze charakteristische Zielrichtung hinzugefügt, die 
Aufwiegelung gegen die sozialistische S taats- und Gesellschaftsordnung.

Damit w erden alle die fü r die staatsfeindliche Hetze typischen Ziel
richtungen erfaß t: die Zersetzung der politisch-m oralischen Festigkeit 
und Lähm ung der sozialistischen Bewußtseinsentwicklung der Bevölke
rung oder einzelner Schichten oder Bürger. E rfaßt w ird zugleich auch die 
Aufwiegelung von Bürgern der DDR zu aktivem  W iderstand gegen die 
sozialistische S taats- oder Gesellschaftsordnung.

2. U nter dem Begriff Schriften sind Bücher, Zeitungen und Zeitschrif
ten, F lugblätter, Landkarten, P lakate, T ransparen te und Losungen,

u. U. auch Urkunden,
un te r dem Begriff Gegenstände sind u. a. Filme, Tonbänder, Schallplat
ten, Abbildungen, Fotom ontagen und P lastiken,


